31. JANUAR 2025 - Gesetz zur Abänderung der Überschrift von Kapitel 2bis Abschnitt 1 und zur Abänderung von Artikel 7undecies des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes im Rahmen des Kapazitätsmechanismus


(Belgisches Staatsblatt vom 27. Februar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


31. JANUAR 2025 - Gesetz zur Abänderung der Überschrift von Kapitel 2bis Abschnitt 1 und zur Abänderung von Artikel 7undecies des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes im Rahmen des Kapazitätsmechanismus


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Die Überschrift von Kapitel 2bis Abschnitt 1 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, eingefügt durch das Gesetz vom 22. April 2019, wird wie folgt ersetzt:

"Abschnitt 1 - Überwachung des belgischen Elektrizitätsnetzes und der Versorgungssicherheit".

Art. 3 - Artikel 7undecies desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

1. In § 11 Absatz 3, eingefügt durch das Gesetz vom 30. Mai 2023, werden die Wörter "dass die Laststeuerung nicht der Rückzahlungsverpflichtung im Rahmen des Kapazitätsmechanismus unterliegt," durch die Wörter "dass Laststeuerung und Energiespeicherung nicht der Rückzahlungsverpflichtung im Rahmen des Kapazitätsmechanismus unterliegen," ersetzt.

2. Paragraph 13 wird wie folgt abgeändert:

a) Absatz 1, abgeändert durch die Gesetze vom 21. Mai 2023 und 7. Mai 2024, wird wie folgt ersetzt:

"Mit Ausnahme der Kontrolle der Einhaltung der in § 14 erwähnten Verpflichtungen wird die Kontrolle des ordnungsgemäßen Funktionierens des in vorliegendem Abschnitt und gegebenenfalls in Abschnitt 3 erwähnten Kapazitätsmechanismus der Kommission anvertraut, die zu diesem Zweck über die ihr durch das vorliegende Gesetz erteilten Befugnisse verfügt. In diesem Rahmen kontrolliert die Kommission insbesondere:

1. die Ordnungsmäßigkeit der Präqualifikationsverfahren, der Auktionen, gegebenenfalls der Vorabauktionen für die Beteiligung indirekter ausländischer Kapazitäten und der Transaktionen auf dem Sekundärmarkt,

2. das Nichtvorhandensein von wettbewerbswidrigem Verhalten oder unlauteren Geschäftspraktiken,

3. die Einhaltung der Bedingungen für die Gewährung und Beibehaltung einer individuellen Ausnahme von der/den in § 2 Absatz 3 erwähnten mittleren Preisobergrenze(n),

4. die Einhaltung der Bedingungen für die Einstufung einer Kapazität in eine Kapazitätskategorie und die Beibehaltung dieser Einstufung wie in § 9 Absatz 4 erwähnt."

b) Zwischen Absatz 1 und Absatz 2 wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Unbeschadet der Absätze 3 bis 7 kann der König nach Stellungnahme der Kommission die Modalitäten der in Absatz 1 erwähnten Kontrolle festlegen, insbesondere diejenigen, die es der Kommission ermöglichen, eine Person zu benennen, die in ihrem Namen und für ihre Rechnung Aufsichts- und Berichterstattungsaufgaben wahrnimmt."

3. In § 15 Absatz 1, abgeändert durch das Gesetz vom 27. Dezember 2021, werden zwischen den Wörtern "die in vorliegendem Abschnitt und gegebenenfalls in" und den Wörtern "Abschnitt 3 erwähnt sind," die Wörter "Abschnitt 1 und" eingefügt.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 31. Januar 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Energie
T. VAN DER STRAETEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
A. VERLINDEN

